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in beständiger Acht haben und über alles 
Auskunft geben können. 

 

• Er soll das alte Herkommen stets bewahren und 
keine Neuerungen bei den Untertanen einführen 
oder einschleichen lassen. In schwierigen Fällen 
soll er bei dem Herrschaftsinhaber den Fall 
vortragen. Was die Jäger betrifft, so sind diese zu 
instruieren, dass außer gebührender Zeit und der 
jagdbaren Tiere im Hochwald nichts fehle, außer 
es wäre an den Grenzen, wo ohnehin wegen der 
Nachbarn nichts verschont wird. Er soll bezüglich 
des Jagdwesens auch treu handeln, darauf 
sehen, dass geschossenes Wild abgeliefert und 
ein dagegen Handelnder strengstens bestraft 
wird. 

 

• Er soll auf die herrschaftlichen und 
Untertanswaldungen Acht haben, dass sie nicht 
abgeödet, sondern stets so erhalten werden, dass 
kein Schaden entstehe. 

 

• In gerichtlichen Sachen soll er nicht selbständig 
handeln, sondern in Sachen, welche die 
herrschaftlichen Jurisdiktion oder die Untertanen 
betreffen, den Sachverhalt mit dem Species Facti 
und seinem Vorschlage früher dem 
Herrschaftsbesitzer referieren, dessen 
Entscheidung binnen 10 Tagen abwarten und 
dann genau durchführen. 

 

• Er soll die Schlösser, Kästen, Brauhäuser und 
andere Gebäude in gutem Zustand halten, vor 
Feuer bewahren, nicht Veränderungen ohne 
vorher angesuchte Bewilligung vornehmen außer 
in besonders dringenden Fällen, wo jede 
Verzögerung Schaden brächte. 

 

• Er soll beim Meierhof zu Neuhaus fleißig 
nachsehen, dass gut gewirtschaftet werde, 
besonders mit dem Getreide und dass 
diesbezüglich durch das Schloss- und 
Meierhofsgesinde keine Nachlässigkeit, 


	-

